
Öffentliche Bekanntmachung KW 48/2020

Satzung zur Aufhebung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Erstattung  von  Gutachten  durch  den  Gutachterausschuss 
(Gutachterausschussgebührensatzung)

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) i.V.m. §§ 2 
und 11 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) hat der Gemeinderat der Gemeinde 
Freudental am 29.07.2020 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Aufhebung

Die Satzung über  die  Erhebung von Gebühren für  die  Erstattung von Gutachten 
durch  den  Gutachterausschuss  (Gutachterausschussgebührensatzung)  vom 
28.08.1991 zuletzt geändert am 21.11.2001 wird aufgehoben.

§ 2 Inkraftreten

Diese Satzung tritt  mit Wirksamwerden der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur 
Übertragung der Aufgabe der Bildung eines Gutachterausschusses für die Ermittlung 
von Grundstückswerten und für sonstige Wertermittlungen im Sinne von § 192 Abs. 1 
BauGB auf die Stadt Besigheim in Kraft, frühestens jedoch zum 01.01.2021.

Ausgefertigt!
Freudental, den 30.07.2020

gez.
Alexander Fleig
Bürgermeister

Hinweis:
Eine  etwaige  Verletzung  von  Verfahrens-  und  Formvorschriften  der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim 
Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn 
sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung 
gegenüber  der  Gemeinde  geltend  gemacht  worden  ist;  der  Sachverhalt,  der  die 
Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschrift über 
die  Öffentlichkeit  der  Sitzung,  der  Genehmigung  oder  die  Bekanntmachung  der 
Satzung verletzt worden ist.


